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Vorbemerkungen 

 

Nach § 13 Absatz 8 SGB IX teilen die Rehabilitationsträger der Bundesarbeitsgemeinschaft 

für Rehabilitation (BAR) jährlich ihre Erfahrungen mit den Gemeinsamen Empfehlungen mit. 

Dabei berichten die Träger der Renten-, Kranken- und Unfallversicherung sowie der land-

wirtschaftlichen Sozialversicherung über ihre Spitzenorganisationen. Die BAR stellt dem 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Ländern eine Zusammenfassung zur 

Verfügung. 

 

Der Ausschuss „Gemeinsame Empfehlungen“ der BAR hat in seiner 7. Sitzung am 26. Au-

gust 2003 beschlossen, den Begriff „jährlich“ als „zum Jahresende“ auszulegen. Der erste 

Erfahrungsbericht soll nicht vor Ablauf eines Jahres seit Inkrafttreten einer Gemeinsamen 

Empfehlung abgegeben werden. 

 

Der Jahresbericht 2009 enthält die Folgeberichte zu den Gemeinsamen Empfehlungen „Ein-

heitlichkeit/Nahtlosigkeit", „Teilhabeplan“, „Zuständigkeitsklärung“, „Begutachtung“, „Verbes-

serung der gegenseitigen Information und Kooperation der beteiligten Akteure“, „Frühzeitige 

Bedarfserkennung“, „Prävention“, „Qualitätssicherung“ „Integrationsfachdienste“, „Förderung 

der Selbsthilfe“ sowie „Sozialdienste“. 

 

Folgende Rehabilitationsträger bzw. deren Spitzenverbände haben nach einer entsprechen-

den Anfrage der BAR für den abgelaufenen Zeitraum Rückmeldungen zu ihren Erfahrungen 

mit den Gemeinsamen Empfehlungen gegeben: 

 

- AOK-Bundesverband (AOK-BV), 

- BKK Bundesverband (BKK BV), 

- IKK e.V., 

- Verband der Ersatzkassen (vdek), 

- Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See – Abteilung Krankenversicherung 

- Deutsche Rentenversicherung (DRV), 

- Bundesagentur für Arbeit (BA), 

- Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), 

- Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSV-SpV), 

- Städte über den Deutschen Städtetag, 

- Landkreise über den Deutschen Landkreistag, 

- Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS), 
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- Bundesländer als Träger der Kriegsopferversorgung und -fürsorge, 

- Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH). 

 

Der Ausschuss „Gemeinsame Empfehlungen“ der BAR hat in seiner 15. Sitzung am 25. Juni 

2009 vereinbart, dass die Rehabilitationsträger zur Entbürokratisierung nur noch Rückmel-

dungen zu den Gemeinsamen Empfehlungen geben, wo jeweils Probleme oder Verbesse-

rungsbedarf besteht bzw. zu Best-Practice-Beispielen. 

Außerdem wurde beschlossen, in diesem Jahr auch erstmals die Verbände behinderter 

Menschen zu deren Einschätzungen und Erfahrungen mit den Gemeinsamen Empfehlungen 

zu befragen. 

 

Folgende Behindertenverbände haben nach einer entsprechenden Anfrage der BAR für den 

abgelaufenen Zeitraum Rückmeldungen zu ihren Erfahrungen mit den Gemeinsamen Emp-

fehlungen gegeben: 

 

Bundesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE von Menschen mit Behinderung und chronischer 

Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. 

Deutscher Schwerhörigenbund e.V. (DSB) 

Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD) 

 

Die BAR hat die einzelnen Mitteilungen der Rehabilitationsträger und Behindertenverbände 

zusammengefasst und aufbereitet. 

 

 

Als Gesamtergebnis lässt sich festhalten, dass nach der Mehrzahl der Rückmeldungen ge-

genüber dem Vorjahr keine wesentlich anderen Erfahrungen mit den Gemeinsamen Empfeh-

lungen gemacht wurden. Von Seiten der Behindertenverbände wurde mitgeteilt, dass diese 

bisher kaum über Erfahrungen mit den Gemeinsamen Empfehlungen verfügen. 

 

Die Bundesagentur für Arbeit weist darauf hin, dass die Gemeinsamen Empfehlungen der 

Verfahrensumsetzung dienten. Diese würden an ihre Grenzen stoßen, wenn sie von materi-

ell-rechtlichen Festlegungen nach Gesetz bzw. Rechtsprechung abweichen sollen. So be-

dürften beispielsweise Verfahrensabsprachen zwischen einzelnen Rehabilitationsträgern 

einer anderen Form. 
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Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung berichtet, dass von ihren Mitgliedern keine 

neuen Erkenntnisse oder Erfahrungen zu den Gemeinsamen Empfehlungen gegenüber den 

Vorjahren mitgeteilt wurden und verweist auf die Berichte aus den Vorjahren. 

Auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe teilt mit, 

dass sich keine Änderungen in den Erfahrungen der überörtlichen Träger der Sozialhilfe mit 

den Gemeinsamen Empfehlungen ergeben haben, und verweist insofern auf die Stellung-

nahme des Vorjahres. 

 

Der Deutsche Städtetag teilt mit, dass nach seinem Kenntnisstand bisher keine Mitglieds-

stadt den verschiedenen Gemeinsamen Empfehlungen beigetreten sei und daher auch keine 

Erfahrungen in den Mitgliedsstädten vorhanden seien. 

 

Der Deutsche Landkreistag verweist zu den Erfahrungen der Landkreise mit den Gemein-

samen Empfehlungen auf die in den vergangenen Jahren abgegebenen Stellungnahmen, da 

den Landkreisen als örtlichen Trägern der Sozialhilfe und örtlichen Trägern der öffentlichen 

Jugendhilfe keine anderen Erfahrungen vorlägen. Bisher sei kein Landkreis einer der Ge-

meinsamen Empfehlungen beigetreten. Nach wie vor sei der praktische Nutzen der Gemein-

samen Empfehlungen für die Landkreise sehr gering. 

 

Nur von einem kleinen Teil der Bundesländer  als Träger der Kriegsopferversorgung und 

-fürsorge liegen Rückmeldungen vor. 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern teilt mit, dass für den Bereich der Kriegsopferversor-

gung aufgrund der geringen Fallzahlen bei Leistungen zur Teilhabe keine Erfahrungen mit 

den Gemeinsamen Empfehlungen vorliegen. 

Das Land Rheinland-Pfalz berichtet, dass auch in diesem Jahr die Gemeinsamen Empfeh-

lungen in der Praxis der Kriegsopferversorgung und Kriegsopferversorgung keine Bedeutung 

erlangt haben und daher auch weiterhin keine Erfahrungswerte vorliegen. 

 

Der Sozialverband Deutschland begrüßt grundsätzlich die Möglichkeit, dass die Perspekti-

ve der Verbände behinderter Menschen in den Bericht nach §13 Abs.8 SGB IX einfließen 

sollen. Er stellt allerdings fest, dass sich die Praxis der Sozialberatung in den SoVD-

Geschäftsstellen stets auf den Einzelfall bezieht und daher die differenzierten Inhalte der 

Gemeinsamen Empfehlungen weniger im Blick sind. Erfahrungen hierzu liegen daher nicht 

vor. Der SoVD hat allerdings seine Landesverbände gebeten, zukünftig die Inhalte der Ge-

meinsamen Empfehlungen stärker in die Überlegungen im Rahmen ihrer täglichen Beratung 

einzubeziehen, sodass künftig eine differenziertere Rückmeldung möglich sein wird.  
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1. Erfahrungen der Rehabilitationsträger mit der Gemeinsamen Empfehlung „Einheit-

lichkeit/Nahtlosigkeit“ nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 - 3 i.V.m. § 13 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 5 

SGB IX 

 

Die Gemeinsame Empfehlung über die nahtlose, zügige und einheitliche Erbringung von 

Leistungen zur Teilhabe nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 - 3 i.V.m. § 13 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 5 

SGB IX (Gemeinsame Empfehlung „Einheitlichkeit/Nahtlosigkeit“) ist am 1. April 2004 in 

Kraft getreten. 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es bei der Umsetzung/Anwendung der Ge-

meinsamen Empfehlung „Einheitlichkeit/Nahtlosigkeit“ überwiegend keine Probleme ge-

geben hat. Die Bedeutung der Gemeinsamen Empfehlung ist insbesondere darin zu se-

hen, dass sie als „Querschnittempfehlung“ Bezüge zu anderen Gemeinsamen Empfeh-

lungen (z. B. Teilhabeplan, Zuständigkeitsklärung) bzw. bereits bestehender Vereinba-

rungen sowie vorhandener oder noch folgender Absprachen herstellt bzw. diese einbe-

zieht. Von Seiten des IKK e.V., des Spitzenverbandes der landwirtschaftlichen Sozialver-

sicherung und des Deutschen Schwerhörigenbundes werden jedoch Probleme aufge-

führt. 

 

 

1.1 Hat es Probleme bei der Umsetzung/Anwendung der Gemeinsamen Empfehlung 

gegeben? 

 

Nach Aussagen der Spitzenverbände der Krankenkassen auf Bundesebene, der 

Deutschen Rentenversicherung, der Bundesagentur für Arbeit sowie der Bun-

desarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen beste-

hen bei der Umsetzung/Anwendung der Gemeinsamen Empfehlung „Einheitlich-

keit/Nahtlosigkeit“ entweder keine oder überwiegend keine Probleme. 

 

Der AOK-Bundesverband teilt mit, dass bei der überwiegenden Zahl der AOKs keine 

Probleme bei der Umsetzung der Gemeinsamen Empfehlung „Einheitlich-

keit/Nahtlosigkeit“ bestehen. Eine AOK berichtet, dass die Gemeinsame Empfehlung 

bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Trägern als wichtiger Anhaltspunkt zur 

Beurteilung/Handhabung der Fälle diene. 
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Nach Mitteilung des IKK e.V. sind in der Vergangenheit vermehrt lange Bearbeitungs-

zeiten von weitergeleiteten Rehabilitationsanträgen im Eilverfahren bei den Trägern 

der Deutschen Rentenversicherung zu verzeichnen gewesen. Die praktische Umset-

zung der Empfehlungen zum Einleitungs- und Antragsverfahren (RehaAntrEmpf) der 

Träger der Kranken- und Rentenversicherung vom 5.2.2001, in denen eine Zielvorga-

be von einer anzustrebenden Regelbearbeitungszeit von längstens 14 Tagen für 

Eilfälle vereinbart worden sei, sei durch die Rentenversicherungsträger jedoch nicht 

immer möglich und sollte optimiert werden. Eine weitere Problematik für eine zügige 

Leistungserbringung stellten die Klinikkapazitäten für psychosomatische Rehabilitati-

onsleistungen dar. Die zum Teil langen Wartezeiten für eine Aufnahme in Rehabilita-

tionskliniken mit dem Behandlungsschwerpunkt psychische und psychosomatische 

Erkrankungen verhinderten eine rasche Leistungserbringung. Eine Ausweitung der 

Rehabilitationskapazitäten für psychische und psychosomatische Erkrankungen (Er-

höhung Bettenzahl, Indikationsausweitung) würde nach Auffassung des IKK e.V. eine 

zügige Leistungserbringung fördern. Diesbezügliche Entscheidungen oblägen aller-

dings dem jeweiligen Leistungserbringer, die Einflussmöglichkeiten durch die Rehabi-

litationsträger seien gering. 

 

Der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung berichtet von 

Problemen bei der Umsetzung/Anwendung der Gemeinsamen Empfehlung. Die An-

forderung bzw. Weiterleitung medizinischer Daten scheitere zum Teil an Daten-

schutzbestimmungen; insoweit komme es oft zu Verfahrensverzögerungen. Vorge-

schlagen wird daher, dass die geltenden Datenschutzbestimmungen an die Erforder-

nisse der Rehabilitationsträger zur ordnungsgemäßen Aufgabenwahrnehmung ange-

passt werden sollten. 

 

Ebenso wird von Seiten der Bundesländer Baden-Württemberg und Saarland als 

Träger der Kriegsopferversorgung und -fürsorge mitgeteilt, dass es keine Proble-

me bei der Umsetzung/Anwendung der Gemeinsamen Empfehlung gegeben habe. 

Das Vorhandensein von Problemen bejaht hingegen das Landesversorgungsamt 

Bayern und teilt weiter mit, dass sich für den Bereich der Kriegsopferversorgung sich 

nur ein sehr eingeschränkter Anwendungsbereich ergebe. 

 

Vom Deutschen Schwerhörigenbund wird mitgeteilt, dass Umsetzungs-/ Anwen-

dungsprobleme insoweit bestehen, als die nach § 2 Abs. 2 der Gemeinsamen Emp-

fehlung geforderte Kooperation bzw. der danach geforderte Austausch (insbesondere 
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der Gemeinsamen Servicestellen mit den Verbänden behinderter Menschen sowie 

Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege, Fachverbänden, Selbsthilfegruppen und Inte-

ressenvertretungen behinderter Frauen) nur begrenzt erfolge. Die Rehabilitationsträ-

ger sollten in Fragen von Kompetenzstreitigkeiten die Verbände behinderter Men-

schen sowie Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, Fachverbände, Selbsthilfegrup-

pen und Interessenvertretungen behinderter Frauen eher einbeziehen. Im Bereich von 

Hörschädigungen gebe es eine ganze Reihe von Problemlagen (insbesondere im 

Hilfsmittelbereich), wo eine übergeordnete Koordination der Rehabilitationsträger 

dringend geboten sei. 

 

 

1.2 Hat die Gemeinsame Empfehlung zur Verbesserung im Verfahren der Zusam-

menarbeit geführt? 

 

Ob die Gemeinsame Empfehlung zur Verbesserung im Verfahren der Zusammenar-

beit geführt hat, wird von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf Bundes-

ebene unterschiedlich bewertet. 

 

Laut AOK-Bundesverband ist die Mehrheit der AOKs der Meinung, dass es durch 

die Gemeinsame Empfehlung zu einer Verbesserung oder einer teilweisen Verbesse-

rung der Zusammenarbeit gekommen ist. Schwierigkeiten ergäben sich noch in Zu-

sammenhang mit  Datenschutzfragen, fehlenden Informationen/Entlassungsbericht 

von den Reha-Einrichtungen für die Nachsorgesteuerung sowie in Einzelfällen die 

praktische Umsetzung des § 7 Abs. 2 und 3 der Gemeinsamen Empfehlung durch die 

Rentenversicherungsträger. In solchen Fällen sei es schwierig, nach dem Heilverfah-

ren der Rentenversicherung festzustellen, ob der Rentenversicherungsträger noch 

weitere Leistungen zur Verfügung stellt, z. B. ob eine stufenweise Wiedereingliede-

rung eingeleitet wurde. 

 

Laut IKK e.V. habe die Gemeinsame Empfehlung zum Teil zur Verbesserung der Zu-

sammenarbeit beitragen können. Das Kernziel einer umfassenden, nahtlosen, zügi-

gen und einheitlichen Leistungserbringung werde im Wesentlichen umgesetzt. Die 

Feststellung des Rehabilitationsbedarfes der betroffenen Menschen erfolge unverzüg-

lich. Abgrenzungsfragen würden ausschließlich zwischen den Rehabilitationsträgern 

geklärt. Die Klärung erfolge – wenn nötig – nach Leistungserbringung, so dass mehr-



12 

 

 

 

fache Weiterleitungen von Rehabilitationsanträgen unterbleiben und Unklarheiten zur 

Zuständigkeit nicht zu Lasten des betroffenen Menschen gehen. 

 

Auch für den vdek hat die Gemeinsame Empfehlung nur zum Teil zur Verbesserung 

im Verfahren der Zusammenarbeit geführt. 

 

Nach Einschätzung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, 

Abteilung Krankenversicherung, ist es durch die Gemeinsame Empfehlung nicht zu 

einer Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit gekommen. 

 

Für den Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung hat die Ge-

meinsame Empfehlung zum Teil zur Verbesserung der Zusammenarbeit geführt. Im 

Verhältnis zu Trägern außerhalb der landwirtschaftlichen Sozialversicherung hätten 

überwiegend Verbesserungen in der Zusammenarbeit erreicht werden können. 

 

Die Gemeinsame Empfehlung hat nach Einschätzung der Deutschen Rentenversi-

cherung teilweise zur Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit geführt. 

 

Nach Auskunft der Bundesagentur für Arbeit resultiert aus der Gemeinsamen Emp-

fehlung eine Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit. 

 

Von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorge-

stellen wird mitgeteilt, dass die Gemeinsame Empfehlung zum Teil zur Verbesserung 

der Zusammenarbeit geführt habe. 

 

Für die Träger der Kriegsopferversorgung und -fürsorge in Bayern und Baden-

Württemberg ist keine, im Saarland hingegen zumindest eine teilweise Verbesserung 

im Verfahren der Zusammenarbeit feststellbar. 

 

Nach Einschätzung des Deutschen Schwerhörigenbundes hat die Gemeinsame 

Empfehlung zu keiner Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit geführt. 

 

 

 

 



13 

 

 

 

Sonstige Anmerkungen 

 

Der vdek führt an, dass für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, für die die 

Deutsche Rentenversicherung Kostenträger ist, eine Verlängerung der Wartezeiten 

von der Bewilligung bis zum Beginn der Rehabilitationsmaßnahme festgestellt werde; 

dies gelte insbesondere im psychosomatischen Bereich. 

 

Der Deutsche Schwerhörigenbund regt an, dass bei Kompetenzstreitigkeiten die 

Verbände gehört werden sollten; dies sei insbesondere dahingehend zu begrüßen, 

um die Gemeinsamen Servicestellen auf Dauer zu stärken. 
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2 Erfahrungen der Rehabilitationsträger mit der Gemeinsamen Empfehlung 

„Teilhabeplan“ nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX 

 

Die Gemeinsame Empfehlung „Teilhabeplan“ nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX ist am  

1. Dezember 2004 in Kraft getreten. 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Rehabilitationsträger überwiegend keine 

Probleme bei der Umsetzung/Anwendung der Gemeinsamen Empfehlung „Teilhabeplan“ 

sehen. Es wird jedoch auch angemerkt, dass Teilhabepläne weiterhin trägerübergreifend 

nicht zum Einsatz kämen. Eine Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit konnte 

durch die Gemeinsame Empfehlung nur teilweise oder nicht erreicht werden. 

 

 

2.1 Hat es Probleme bei der Umsetzung/Anwendung der Gemeinsamen Empfehlung 

gegeben? 

 

Laut AOK-Bundesverband gibt der überwiegende Teil der AOKs an, dass keine 

Probleme mit der Umsetzung der Gemeinsamen Empfehlung bestehen. 

 

Der IKK e.V. berichtet, dass es teilweise Probleme bei der Umsetzung/Anwendung 

der Gemeinsamen Empfehlung gegeben habe. Eine Innungskrankenkasse habe mit 

Inkrafttreten der Gemeinsamen Empfehlung einen Teilhabeplan für ausgewählte Leis-

tungsfälle aufgestellt. Eine Reaktion bzw. Antwort von anderen Rehabilitationsträgern 

sei nicht festzustellen gewesen; ein Teilhabeplan werde daher nicht mehr ausgestellt, 

wenn ein anderer Rehabilitationsträger beteiligt sein könnte. 

 

Für den vdek und die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, Ab-

teilung Krankenversicherung, bestehen keine Umsetzungs- oder Anwendungsprob-

leme im Zusammenhang mit der Gemeinsamen Empfehlung. 

 

Auf Probleme bei der Umsetzung/Anwendung der Gemeinsamen Empfehlung weist 

hingegen der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung hin. 

Die Verwendung des Teilhabeplanes, der in der landwirtschaftlichen Sozialversiche-

rung verbindlich umgesetzt worden sei, werde von anderen Rehabilitationsträgern 

zum Teil abgelehnt. 
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Die Deutsche Rentenversicherung, ebenso die Bundesagentur für Arbeit sehen 

keine Probleme in der Umsetzung der Gemeinsamen Empfehlung „Teilhabeplan“. 

 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestel-

len sieht keine Probleme bei der Umsetzung/Anwendung der Gemeinsamen Empfeh-

lung. Aufgrund geringer Fallzahlen im Rehabilitationsbereich seien deren Erfahrungen 

in der Anwendung des Teilhabeplanes allerdings wenig repräsentativ. 

 

Ebenso wird von Seiten der Bundesländer Baden-Württemberg, Berlin, Branden-

burg, Saarland und Sachsen als Träger der Kriegsopferversorgung und -fürsorge 

mitgeteilt, dass es keine Probleme bei der Umsetzung/Anwendung der Gemeinsamen 

Empfehlung gegeben habe. Von Problemen wird demgegenüber aus Bayern berich-

tet; für den Bereich der Kriegsopferversorgung ergäbe sich allerdings nur ein sehr 

eingeschränkter Anwendungsbereich. 

 

Der Deutsche Schwerhörigenbund nennt Probleme bei der Umsetzung/Anwendung 

der Gemeinsamen Empfehlung. Die Gemeinsame Servicestelle als Anlaufstelle für 

Rehabilitationsleistungen „aller Art“ bzw. als übergeordnete Anlaufstelle habe sich 

nicht wirklich bewährt. 

 

 

2.2 Hat die Gemeinsame Empfehlung zur Verbesserung im Verfahren der 

Zusammenarbeit geführt? 

 

Ob die Gemeinsame Empfehlung zur Verbesserung im Verfahren der Zusammenar-

beit geführt hat, wird von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf Bundes-

ebene unterschiedlich bewertet. 

 

Der AOK-Bundesverband teilt mit, dass eine Verbesserung bzw. teilweise Verbesse-

rung im Verfahren von der Hälfte der AOKs gesehen werde. Von einer AOK werde 

gemeldet, dass im Bereich des persönlichen Budgets eine Verbesserung in der ge-

meinsamen Abstimmung der Hilfeleistungen zu verzeichnen sei. Eine Option zur wei-

teren Verbesserung der Umsetzung werde in der Möglichkeit gesehen, den Teilhabe-

plan als Teil des Antragsverfahrens einzusetzen. 
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Für den vdek hat die Gemeinsame Empfehlung nur zum Teil zur Verbesserung im 

Verfahren der Zusammenarbeit geführt. 

 

Nach Einschätzung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, 

Abteilung Krankenversicherung, sowie des IKK e.V. ist es durch die Gemeinsame 

Empfehlung nicht zur Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit gekommen. 

 

Für den Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung hat die Ge-

meinsame Empfehlung zu einer Verbesserung der Zusammenarbeit geführt. Positiv 

könne von einem vereinheitlichten Teilhabeplan gesprochen werden. 

 

Die Gemeinsame Empfehlung hat nach Einschätzung der Deutschen Rentenversi-

cherung nicht zur Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit geführt. 

 

Nach Auskunft der Bundesagentur für Arbeit resultiert aus der Gemeinsamen Emp-

fehlung eine Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit. 

 

Von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorge-

stellen wird mitgeteilt, dass die Gemeinsame Empfehlung zum Teil zur Verbesserung 

der Zusammenarbeit geführt habe. 

 

Für die Träger der Kriegsopferversorgung und -fürsorge in Bayern, Baden-

Württemberg und Brandenburg ist keine, im Saarland hingegen zumindest eine teil-

weise Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit feststellbar. Der Kommunal-

verband Sachsen teilt mit, dass es zu einer Verbesserung gekommen sei. Die in § 2 

der Gemeinsamen Empfehlung gesetzten Standards machten es möglich, dass be-

reits von anderen Rehabilitationsträgern erstellte Teilhabepläne bei Weiterleitung ge-

nutzt werden könnten, ohne einen erneuten Teilhabeplan aufstellen zu müssen. 

 

Nach Einschätzung des Deutschen Schwerhörigenbundes hat die Gemeinsame 

Empfehlung „Teilhabeplan“ keine Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit 

bewirkt. Solange die Gemeinsamen Servicestellen nicht ernsthaft als Anlaufstellen 

wahrgenommen würden, habe der Teilhabeplan wenig Aussicht auf Erfolg. Es komme 

hinzu, dass die Vereinbarung des Abschlusses eines Teilhabeplanes für den betroffe-

nen Menschen ein hohes Maß abverlange. 
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Sonstige Anmerkungen 

 

Das Regierungspräsidium Stuttgart als Landesversorgungsamt weist gesondert 

darauf hin, dass Beratung, Betreuung und Unterstützung von Versorgungsberechtig-

ten seit jeher das Verwaltungshandeln in der Versorgungsverwaltung bestimmen wür-

den. Vorrangige Ansprechpartner für die Einleitung und Durchführung von Rehabilita-

tionsleistungen seien aber die gesetzlichen Krankenkassen, Rentenversicherungsträ-

ger, Arbeitsverwaltung und Integrationsämter. Alle Beteiligten hätten allerdings die 

Besonderheiten des sozialen Entschädigungsrechts, insbesondere das Kausalitäts-

prinzip der wesentlichen Bedingung bei der Erstellung des Teilhabeplanes zu beach-

ten. 
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3 Erfahrungen der Rehabilitationsträger mit der Gemeinsamen Empfehlung  

„Zuständigkeitsklärung“ nach § 14 SGB IX 

 

Die Gemeinsame Empfehlung über die Ausgestaltung des in § 14 SGB IX bestimmten 

Verfahrens (Gemeinsame Empfehlung zur Zuständigkeitsklärung) ist am 1. Mai 2003 in 

Kraft getreten. Sie gilt in der Fassung vom 8. November 2005. 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Gemeinsame Empfehlung „Zuständig-

keitsklärung“ aus Sicht der befragten Rehabilitationsträger und der Integrationsämter als 

übergreifende Empfehlung zu einer Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit 

sowie zu einer Beschleunigung des Antrags- und Bewilligungsverfahrens geführt hat. 

 

Indes werden von mehreren Rehabilitationsträgern auch nach wie vor Probleme bei der 

Anwendung/Umsetzung der Gemeinsamen Empfehlung genannt. Dabei geht es bei-

spielsweise um die Genauigkeit der Prüfung der Leistungsvoraussetzungen vor Weiterlei-

tung eines Antrags, die Einhaltung der Weiterleitungsfrist, Informationsweitergabe bei 

Weiterleitung sowie um Einzelheiten der Geltendmachung von Erstattungsansprüchen. 

 

Insbesondere zu letztgenannter Thematik, aber auch zum Umfang der Prüfungen durch 

die nach § 14 SGB IX zuständig gewordenen Rehabilitationsträger enthalten im Berichts-

zeitraum in der Praxis zunehmend bekannt gewordene jüngere Urteile des Bundessozi-

algerichts (BSG) eine Reihe von Klarstellungen und Gesetzesauslegungen. Diese ließen 

eine Überarbeitung der Gemeinsamen Empfehlung erforderlich werden, die derzeit auf 

Ebene der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation erfolgt. 

 

Mit Blick auf die Vorgaben des § 14 SGB IX erweist sich in Einzelfällen bei der Erforder-

lichkeit eines Gutachtens nach wie vor die Einhaltung der vorgegebenen Fristen als prob-

lematisch. 

 

 

3.1 Hat es Probleme bei der Umsetzung/Anwendung der Gemeinsamen Empfehlung 

gegeben? 

 

Der AOK-Bundesverband berichtet über Schwierigkeiten bei der Umsetzung hin-

sichtlich der fristgerechten Weiterleitung von Anträgen, bei Weiterleitungen innerhalb 
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eines Rehabilitationsträgerbereiches sowie bei der Umsetzung von Erstattungsrege-

lungen. 

Im Berichtszeitraum hat nach Angaben des vdek die Zahl der Weiterleitungen bei un-

klarer Zuständigkeit zugenommen. Ein höherer Verwaltungsaufwand sei die Folge 

gewesen. Nach Ansicht des vdek könnte diese Problematik durch Festlegung von kla-

reren Zuständigkeitsabgrenzungen abgemildert werden. 

 

Aus Sicht des BKK Bundesverbandes ist problematisch, dass die Rentenversiche-

rungsträger bei Weiterleitung von Reha-Anträgen häufig keine sozialmedizinischen 

Einschätzungen beifügen, aus denen sich ergibt, dass im Einzelfall keine erhebliche 

Gefährdung der Erwerbsfähigkeit und somit keine Zuständigkeit der Rentenversiche-

rung vorliegt. In Einzelfällen sei weiterhin offensichtlich gewesen, dass eine ord-

nungsgemäße Prüfung der versicherungsrechtlichen Voraussetzungen durch den 

erstangegangenen Träger nicht erfolgt sei. Zudem werden unter dem Stichwort „Ver-

schiebebahnhof-Mentalität“ vereinzelte Probleme einer nicht fristgerechten Weiterlei-

tung sowie hinsichtlich der Weiterleitung an die Krankenkassen als drittangegangenen 

Träger erwähnt. 

 

Der IKK e.V. sieht ein Problem darin, dass die Rentenversicherung, wenn sie erstan-

gegangener Träger sei, Anträge auch dann weiterleite, wenn bereits die Rehabilitati-

onsbedürftigkeit, die Rehabilitationsfähigkeit oder die positive Rehabilitationsprognose 

verneint werde. Bei diesen Kriterien handele es sich jedoch nicht um Zuständigkeits-

kriterien, sondern um medizinische Voraussetzungen für die Leistungserbringung, die 

bei Renten- und Krankenversicherung gleich zu bewerten seien. Insofern sei eine 

Weiterleitung bei Verneinung der Voraussetzungen nicht angezeigt, die Anträge soll-

ten bereits durch den erstangegangenen Träger abschließend beschieden werden. 

Als Lösung wird vorgeschlagen, dass der erstangegangene Träger dann nicht weiter-

leiten solle, wenn bereits während der Zuständigkeitsprüfung festgestellt werde, dass 

die medizinischen Voraussetzungen für die Erbringung von Rehabilitationsleistungen 

nicht gegeben seien. 

Weiterhin wird von Seiten des IKK e.V. ein Problem in der Durchsetzung von Erstat-

tungsansprüchen gesehen. Es bestehe insbesondere Unklarheit darüber, ob ein erst-

angegangener Rehabilitationsträger Anspruch auf Erstattung hat, wenn sich im Nach-

gang herausstellt, dass der vermeintlich zuständige Rehabilitationsträger irrtümlich 

seine Zuständigkeit angenommen und Leistungen erbracht habe. Die jüngere Recht-

sprechung des BSG habe ausgeführt, dass die Anwendung des § 104 SGB X durch 
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§ 14 Abs. 4 SGB IX nicht ausgeschlossen sei und ein Erstattungsanspruch bestehe. 

Dies werde in der Praxis von einigen Rehabilitationsträgern nicht umgesetzt bzw. an-

erkannt. Als Lösung wird eine der BSG-Rechtsprechung entsprechende Klarstellung 

in der Gemeinsamen Empfehlung angeregt. 

 

Laut Aussage der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, Abtei-

lung Krankenversicherung, hat es keine Probleme bei der Umsetzung der Gemein-

samen Empfehlung gegeben. 

 

Der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung weist darauf hin, 

dass in der Gemeinsamen Empfehlung die Verfahrensweise bei fehlender Mitwirkung 

des Versicherten nicht konkretisiert wird und begrüßt die derzeitige Überarbeitung der 

Gemeinsamen Empfehlung. 

 

Die Deutsche Rentenversicherung teilt mit, dass es Probleme bei der Umsetzung 

der Gemeinsamen Empfehlung gegeben habe. Es wird berichtet, dass zum Teil die 

nach § 176 Abs. 3 SGB VI als gezahlt fingierten Rentenversicherungsbeiträge bei der 

Abwicklung von Erstattungsansprüchen nicht erstattet würden. Auch wird über 

Schwierigkeiten bei der Beitreibung von Erstattungsforderungen berichtet, wenn ein 

Antrag innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung weitergeleitet worden sei. 

Schließlich wird erwähnt, dass in Einzelfällen Reha-Anträge durch die Krankenkassen 

auch mehrfach weitergeleitet würden. Vorgeschlagen wird, den § 5 Abs. 3 der Ge-

meinsamen Empfehlung entsprechend der einschlägigen Ausführungen des BSG in 

seiner Entscheidung vom 8.9.2009 (Az.: B 1 KR 9/09) zu ergänzen. 

 

Aus Sicht der Bundesagentur für Arbeit gab es im Berichtszeitraum keine Probleme 

bei der Umsetzung der Gemeinsamen Empfehlung. 

 

Die Bundesländer als Träger der Kriegsopferversorgung und -fürsorge berichten 

überwiegend, dass es keine Probleme bei der Umsetzung der Gemeinsamen Emp-

fehlung gegeben habe. Anfängliche Probleme mit Blick auf das im Vergleich zu ande-

ren Leistungsträgern zum Teil umfassendere Leistungsspektrum der Träger der 

Kriegsopferversorgung und -fürsorge hätten nach Angaben aus Baden-Württemberg 

durch das BSG-Urteil vom 26.06.2007 (Az.: B 1 KR 34/06) geklärt werden können. 

Aus Mecklenburg-Vorpommern erfolgt der Hinweis auf vereinzelte Schwierigkeiten bei 

der Einhaltung der Fristen des SGB IX auf Grund langer Wartezeiten bei der Erstel-
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lung von Gutachten. Aus Sachsen wird berichtet, dass in Einzelfällen eine Weiterlei-

tung an den Träger der Kriegsopferfürsorge ohne ausreichende Prüfung der An-

spruchsvoraussetzungen stattgefunden habe. Die Problematik könne jedoch durch 

verbesserte Information der anderen Rehabilitationsträger über diese Anspruchsvo-

raussetzungen behoben werden.  

 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestel-

len teilt mit, dass es überwiegend keine Probleme bei der Umsetzung der Gemein-

samen Empfehlung gegeben habe. Lediglich vereinzelt seien unterschiedliche Auffas-

sungen zum Thema „Prävention“ und der diesbezüglichen Zuständigkeit bei den ver-

schiedenen Leistungsträgern zu verzeichnen. 

 

Von Seiten der Betroffenenverbände merkt der Sozialverband Deutschland an, dass 

im Bereich der Zuständigkeitsklärung Verbesserungsbedarf gesehen werde.  

 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe berichtet, dass die Gemeinsame Emp-

fehlung insgesamt in der Praxis nicht wie vorgesehen umgesetzt werde. Eine verbes-

serte Umsetzung könne durch bessere Schulung der Mitarbeiter/innen der Rehabilita-

tionsträger erreicht werden. 

 

 

3.2 Hat die Gemeinsame Empfehlung zur Verbesserung im Verfahren der 

Zusammenarbeit geführt? 

 

Laut AOK-Bundesverband hat die Gemeinsame Empfehlung zu einer Verbesserung 

bei der Zusammenarbeit mit anderen Trägern geführt. Aus Sicht der AOKs trägt das 

Verfahren zu einer „Beschleunigung des Versichertenantrags“ bei. Damit sei eine po-

sitive Entwicklung für den Versicherten eingetreten, um eine zeitnahe Klärung bezüg-

lich des zuständigen Rehabilitationsträgers und des Erhalts einer Teilhabeleistung 

herbeizuführen. 

 

Nach Ansicht des IKK e.V. hat die Gemeinsame Empfehlung zu einer deutlichen Be-

schleunigung des Verfahrens der Zusammenarbeit geführt. Insbesondere hätten 

mehrfache Weiterleitungen eines Antrags auf ein Minimum reduziert werden können. 

 



22 

 

 

 

Der vdek teilt mit, dass die Gemeinsame Empfehlung zum Teil zu Verbesserungen im 

Verfahren der Zusammenarbeit geführt habe. 

 

Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, Abteilung Kranken-

versicherung, berichtet, dass die Gemeinsame Empfehlung zur Verbesserung im 

Verfahren der Zusammenarbeit geführt habe. 

 

Der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung berichtet, dass 

bei der Zusammenarbeit mit anderen Rehabilitationsträgern (außerhalb der landwirt-

schaftlichen Sozialversicherung) eine deutliche Verfahrensbeschleunigung erzielt 

werden konnte. 

 

Die Deutsche Rentenversicherung stellt fest, dass in der überwiegenden Anzahl der 

Fälle mit der Gemeinsamen Empfehlung eine reibungslose Abwicklung hinsichtlich 

der Zuständigkeitsabgrenzung zwischen der Rentenversicherung, den Krankenkas-

sen und den Agenturen für Arbeit möglich sei. 

 

Die Bundesagentur für Arbeit berichtet, dass die Gemeinsame Empfehlung zur 

Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit geführt hat. Sie sei für die Ausge-

staltung der diesbezüglichen Zusammenarbeit mit den anderen Rehabilitationsträgern 

grundsätzlich maßgeblich, weswegen sich eine Nennung konkreter Beispiele erübri-

ge. 

 

Aus den Bundesländern als Träger der Kriegsopferversorgung und -fürsorge be-

richten Berlin und Brandenburg von einer Verbesserung der Zusammenarbeit mit an-

deren Rehabilitationsträgern im Verfahren der Zuständigkeitsklärung. Überwiegend 

wird jedoch angegeben, dass die Gemeinsame Empfehlung nicht zu einer Verbesse-

rung der Zusammenarbeit geführt habe. 

 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestel-

len teilt mit, dass die Gemeinsame Empfehlung zu einer Verbesserung der Zusam-

menarbeit der Integrationsämter mit anderen Leistungsträgern geführt habe. 

 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe berichtet von einer teilweisen Verbes-

serung im Verfahren der Zusammenarbeit zwischen den Rehabilitationsträgern. Indes 

gebe es nach wie vor auch „Zuständigkeitsgerangel“. 
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Sonstige Anmerkungen 

 

Laut AOK-Bundesverband wäre eine Beteiligung des Sozialhilfeträgers als Verein-

barungspartner wünschenswert, um die örtliche Zusammenarbeit bei der Zuständig-

keitsklärung mit diesem Trägerbereich zu verbessern. 

 

Der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung weist daraufhin, 

dass aufgrund der besonderen Binnenorganisationsstruktur in der landwirtschaftli-

chen Sozialversicherung im Verhältnis der diversen Träger untereinander praktisch 

kaum Zuständigkeitskonflikte vorkommen. 

 

Die Bundesagentur für Arbeit weist auf die notwendige und begonnene Anpassung 

der Gemeinsamen Empfehlung infolge der jüngsten Rechtsprechung des BSG hin. 

Zudem wird angegeben, dass es in der täglichen Arbeit hilfreich sei, anlassbezogen 

schneller mit elektronischer Unterstützung, die jeweils relevanten Passagen der Emp-

fehlung nachlesen zu können. 

 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestel-

len begrüßt die begonnene Überarbeitung der Gemeinsamen Empfehlung auf der 

Grundlage der jüngsten einschlägigen BSG-Rechtsprechung. Die Gemeinsame Emp-

fehlung „Zuständigkeitsklärung“ sei für die Praxis sehr hilfreich. 
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4 Erfahrungen der Rehabilitationsträger mit der Gemeinsamen Empfehlung  

„Begutachtung“ nach § 13 Abs. 1 i.V.m. § 12 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX 

 

Die Gemeinsame Empfehlung nach § 13 Abs. 1 i.V.m. § 12 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX für die 

Durchführung von Begutachtungen möglichst nach einheitlichen Grundsätzen (Gemein-

same Empfehlung „Begutachtung“) ist am 1. Juli 2004 in Kraft getreten. 

 

Zusammenfassend teilen die Rehabilitationsträger mit, dass keine Probleme bei der Um-

setzung/Anwendung der Gemeinsamen Empfehlung bestehen. Insbesondere aus dem 

Bereich der Krankenkassen wird teilweise über Probleme der Anerkennung von gutach-

terlichen Feststellungen zwischen Medizinischem Dienst der Krankenversicherung (MDK) 

und sozialmedizinischem Dienst der Rentenversicherung berichtet. Die Gemeinsame 

Empfehlung hat zu einer teilweisen Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit ge-

führt. 

 

 

4.1 Hat es Probleme bei der Umsetzung/Anwendung der Gemeinsamen Empfehlung 

gegeben? 

 

Der AOK-Bundesverband teilt mit, dass es für die meisten AOKs keine Probleme bei 

der Umsetzung gebe. Allerdings könnten Mehrfachgutachten wegen des Datenschut-

zes oft nicht umgangen werden. Hier sollte eine Klarstellung im Gesetz erfolgen, dass 

der Datenschutz im Verhältnis zu den Pflichten des § 10 SGB IX zurücktrete. 

 

Der BKK-Bundesverband berichtet, dass im Bereich der Rentenversicherung in Ein-

zelfällen die gutachterliche Aussage zur Zuständigkeit anderer Träger ohne Begrün-

dung erfolge. Nach wie vor würden in Einzelfällen gutachterliche Feststellungen (MDK 

bzw. Sozialmedizinischer Dienst der DRV) voneinander abweichen und Gutachten 

anderer Träger nicht oder nur unzureichend berücksichtigt. Aus Sicht einer BKK wäre 

die Einführung einer Begutachtungseinrichtung für alle Träger vorteilhafter. 

 

Der IKK e.V. teilt mit, dass es Probleme in der Form gebe, dass den Feststellungen 

des MDK in Teilen durch die Rentenversicherung nicht gefolgt und die MDK-

Gutachten mitunter ignoriert würden. Darüber hinaus würden die MDK-Gutachten nur 

in Teilen entsprechend der Gemeinsamen Empfehlung erstellt. 
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Aus Sicht des vdek und der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-

See, Abteilung Krankenversicherung, bestehen keine Probleme bei der Umset-

zung und Anwendung der Gemeinsamen Empfehlung. 

 

Auch für den Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, die 

Deutsche Rentenversicherung, die Bundesagentur für Arbeit und die Bundesar-

beitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen bestehen 

keine Probleme bei der Umsetzung und Anwendung der Gemeinsamen Empfehlung. 

 

Aus den Rückmeldungen der Bundesländer als Träger der Kriegsopferversor-

gung und -fürsorge ergeben sich keine Probleme in der Umsetzung und Anwen-

dung. 

 

 

4.2 Hat die Gemeinsame Empfehlung zur Verbesserung im Verfahren der 

Zusammenarbeit geführt? 

 

Der AOK-Bundesverband berichtet, dass die Mehrheit der AOKs eine Verbesserung 

bzw. eine teilweise Verbesserung der Zusammenarbeit bestätige. Es komme aller-

dings vor, dass Inhalte der Gutachten trägerübergreifend von anderen Rehabilitati-

onsträgern nicht anerkannt würden, z.B. bei Weiterleitung aufgrund einer Gefährdung 

der Erwerbsfähigkeit. Als positives Beispiel für Verbesserungen im Verfahren sei die 

intensivere Berücksichtigung der Kontextfaktoren und die positive Entwicklung im Be-

reich des § 51 SGB V zu nennen. 

 

Der IKK e.V. und der vdek informieren über eine teilweise Verbesserung im Verfah-

ren der Zusammenarbeit durch die Gemeinsame Empfehlung. Der vdek weist ergän-

zend darauf hin, dass es teilweise bei der gegenseitigen Anerkennung von Gutach-

ten, insbesondere bei der Auslegung „Gefährdung der Erwerbsfähigkeit“ sehr unter-

schiedliche medizinische Beurteilungen von den Ärzten der Deutschen Rentenversi-

cherung und den Ärzten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung gebe. 

Hierdurch entstehe ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand. 

 

Für die Deutsche Rentenversicherung, Knappschaft–Bahn–See, Abteilung 

Krankenversicherung, hat die Gemeinsame Empfehlung zu keiner Verbesserung im 

Verfahren geführt. 
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Für den Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung hat es 

durch die Gemeinsame Empfehlung teilweise Verbesserungen im Verfahren der Zu-

sammenarbeit gegeben. Vereinzelt würden Begutachtungen trägerübergreifend nicht 

anerkannt, in der großen Mehrzahl seien diese Probleme aufgrund der Gemeinsamen 

Empfehlung inzwischen ausgeräumt. 

 

Für die Deutsche Rentenversicherung kam es durch die Gemeinsame Empfehlung 

zum Teil zu Verbesserungen im Verfahren der Zusammenarbeit. So hätten häufig 

Mehrfachbegutachtungen vermieden werden können. 

 

Aus Sicht der Bundesagentur für Arbeit hat die Gemeinsame Empfehlung zur Ver-

besserung im Verfahren der Zusammenarbeit geführt. 

 

Für die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorge-

stellen kam es zum Teil zu einer Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit 

durch die Gemeinsame Empfehlung. 

 

Aus Sicht der Bundesländer als Träger der Kriegsopferversorgung und -fürsorge 

hat sich das Verfahren in der Zusammenarbeit verbessert bzw. teilweise verbessert. 

Einzelne Bundesländer weisen darauf hin, dass die Gemeinsame Empfehlung nicht 

angewendet werde bzw. die Zusammenarbeit z.B. in Form der gegenseitigen Auswer-

tung von Gutachten auch schon vor der Gemeinsamen Empfehlung erfolgreich prak-

tiziert worden sei. 
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5 Erfahrungen mit der Gemeinsamen Empfehlung zur „Verbesserung der gegensei-

tigen Information und Kooperation aller beteiligten Akteure“ nach § 13 Abs. 2 Nr. 8 

und 9 SGB IX 

 

Die Gemeinsame Empfehlung zur „Verbesserung der gegenseitigen Information und  

Kooperation“ ist am 1. März 2004 in Kraft getreten. 

 

Die Rehabilitationsträger berichten zusammenfassend über keine Probleme bei der Um-

setzung/Anwendung der Gemeinsamen Empfehlung „Verbesserung der gegenseitigen 

Information und Kooperation“. Eine Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit 

konnte zumindest teilweise erreicht werden. 

 

 

5.1 Hat es Probleme bei der Umsetzung/Anwendung der Gemeinsamen Empfehlung 

gegeben? 

 

Die Rehabilitationsträger bestätigen überwiegend, dass die Umsetzung der Gemein-

samen Empfehlung keine nennenswerten Probleme bereitet.  

 

Der AOK-Bundesverband berichtet, dass zum Teil die Ergebnisse der medizinischen 

Beurteilung anderer Rehabilitationsträger zurückgehalten würden und dadurch das 

eigene Tätigwerden erschwert würde. 

 

Aus den vorliegenden Rückmeldungen der Sozialministerien der Länder wird deutlich, 

dass die Gemeinsame Empfehlung für die Bundesländer als Träger der Kriegsop-

ferversorgung und -fürsorge keine Bedeutung hat. Gleiches gilt für die Bundesar-

beitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen. 

 

 

5.2 Hat die Gemeinsame Empfehlung zur Verbesserung im Verfahren der 

Zusammenarbeit geführt? 

 

Die Deutsche Rentenversicherung sieht eine verbesserte Kooperation mit Arbeitge-

bern sowie den Werks- und Betriebsärzten als Ergebnis der Gemeinsamen Empfeh-

lung. Hieraus resultiere eine verstärkte Ausrichtung auf konkrete Arbeitsplätze als 
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Grundlage zur Unterstützung von Arbeitgebern beim Betrieblichen Eingliederungsma-

nagement. 

Für die Krankenkassen wird aus den Bereichen des vdek, des AOK-Bundesverband 

und des IKK e.V. teilweise eine Verbesserung im Verfahren festgestellt. Als Verbes-

serung durch das Verfahren melden die AOKs, dass wichtige Unterlagen und Informa-

tionen auf Basis der Gemeinsamen Empfehlung von anderen Rehabilitationsträgern 

grundsätzlich leichter angefordert werden könnten. Zudem steigerten verbesserte 

EDV-gestützte Informationsflüsse die Effizienz, z.B. WEB-Reha der DRV Rheinland. 

 

Der Spitzenverbandes der landwirtschaftlichen Sozialversicherung konnte eben-

falls eine teilweise Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit feststellen. 

 

Aus Sicht der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, Abteilung 

Krankenversicherung, hat die Gemeinsame Empfehlung zu einer Verbesserung im 

Verfahren der Zusammenarbeit geführt. 

 

Die Bundesagentur für Arbeit bejaht eine Verbesserung im Verfahren der Zusam-

menarbeit, ohne dies weiter auszuführen. 

 

Wegen der bereits erwähnten geringen oder fehlenden Bedeutung der Gemeinsamen 

Empfehlung für die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und 

Hauptfürsorgestellen sowie für die Bundesländer als Träger der Kriegsopferver-

sorgung und -fürsorge werden aus diesen Bereichen keine Angaben zu Verfah-

rensverbesserungen gemacht. 
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6 Erfahrungen mit der Gemeinsamen Empfehlung zur „Frühzeitigen Bedarfserken-

nung“ nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX 

 

Die Gemeinsame Empfehlung „Frühzeitige Bedarfserkennung“ nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 

SGB IX ist am 1. April 2005 in Kraft getreten. Ihre Bedeutung wird, auch innerhalb der 

Trägergruppen, nach wie vor unterschiedlich eingeschätzt. 

 

Zusammenfassend wird überwiegend eine Verbesserung im Verfahren der Zusammen-

arbeit gesehen. 

 

 

6.1 Hat es Probleme bei der Umsetzung/Anwendung der Gemeinsamen Empfehlung 

gegeben? 

 

Die Deutsche Rentenversicherung und die Bundesagentur für Arbeit sehen bei 

der Umsetzung der Gemeinsamen Empfehlung keine Probleme. 

 

Differenzierter ist das Bild bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Der vdek und 

die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, Abteilung Kranken-

versicherung sehen keine Probleme bei der Anwendung. Gleiches gilt für den Spit-

zenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung. 

 

Der AOK-Bundesverband bemängelt den Informationsfluss zwischen den Trägern. 

Bei Bedarfserkennung würden notwendige Anträge in Zusammenarbeit mit den be-

troffenen Menschen angestimmt und eingeleitet. Erschwerend sei in diesem Zusam-

menhang, dass keine Reha-Entlassungsberichte mehr vorliegen. 

 

Von Seiten des BKK Bundesverbandes wird angemerkt, dass zwar die Bedarfsklä-

rung frühzeitig erfolge, ein anschließendes Fallmanagement des federführenden Trä-

gers in einzelnen Fällen nicht durchgeführt werde. 

 

Die Bundesagentur für Arbeit sieht für ihren Bereich keine Umsetzungsprobleme. 

 

Das Gleiche gilt nach Einschätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrati-

onsämter und Hauptfürsorgestellen. 
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Die Bundesländer als Träger der Kriegsopferversorgung und -fürsorge geben 

durchgängig an, dass Probleme bei der Anwendung der Gemeinsamen Empfehlung 

nicht bestehen. Allerdings sehen sie auch nur einen eingeschränkten Anwendungsbe-

reich. 

 

 

6.2 Hat die Gemeinsame Empfehlung zur Verbesserung im Verfahren der 

Zusammenarbeit geführt? 

 

Die Deutsche Rentenversicherung stellt fest, dass die Gemeinsame Empfehlung zu 

einer besseren Zusammenarbeit mit Arbeitgebern, Werks- und Betriebsärzten sowie 

mit den Krankenkassen geführt habe. Weitere Projekte mit Großfirmen seien in Pla-

nung. 

 

Verbesserungen im Verfahren bescheinigt auch die Bundesagentur für Arbeit, ohne 

diese jedoch weiter zu benennen.  

 

Der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung und die Deut-

sche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, Abteilung Krankenversiche-

rung, bejahen eine Verbesserung der Verfahren zur Zusammenarbeit. Der Spitzen-

verband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung führt ergänzend aus, dass die 

bestehende Kooperation mit den landwirtschaftlichen Interessenvertretungen und der 

enge Kontakt mit den Betrieben dazu führe, dass Bedarfssituationen frühzeitig er-

kannt werden. 

 

Von der IKK e.V. und dem vdek wird eine teilweise Verbesserung in Verfahren der 

Zusammenarbeit gemeldet. Der IKK e.V. stellt fest, dass die Zusammenarbeit mit an-

deren Trägern zumindest in Einzelfällen nicht regelhaft gegeben sei. 

 

In Einzelfällen konnte nach Mitteilung des AOK-Bundesverbandes eine Erwerbs-

minderung durch frühzeitige Einleitung von Rehabilitationsleistungen verhindert wer-

den. 

 

Auch nach Auffassung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und 

Hauptfürsorgestellen hat die Empfehlung zur Verbesserung in den Verfahren der 

Zusammenarbeit geführt. 
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Die Bundesländern als Träger der Kriegsopferversorgung und -fürsorge vernei-

nen eine Verbesserung auf Grund der Gemeinsamen Empfehlung. 

 

 

 

Sonstige Anmerkungen 

 

Nach Aussage der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Haupt-

fürsorgestellen lässt die Bedeutung der Gemeinsamen Empfehlung „Frühzeitige Be-

darfserkennung“ immer noch „zu wünschen übrig“. 
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7 Erfahrungen der Rehabilitationsträger mit der Gemeinsamen Empfehlung „Prä-

vention“ nach §§ 12 Abs. 1 Nr. 5, 13 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX („Prävention nach § 3  

SGB IX“) 

 

Die Gemeinsame Empfehlung nach §§ 12 Abs. 1 Nr. 5, 13 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX, dass 

Prävention entsprechend dem in § 3 SGB IX genannten Ziel erbracht wird (Gemeinsame 

Empfehlung „Prävention nach § 3 SGB IX“), ist am 1. April 2005 in Kraft getreten. 

 

Zusammenfassend verdeutlichen die Rückmeldungen, dass im Bereich der Prävention 

durch die Rehabilitationsträger weiterhin zunehmend Serviceangebote für Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer erbracht worden sind. Insbesondere gilt dies hinsichtlich des Betriebli-

chen Eingliederungsmanagements nach § 84 Abs. 2 SGB IX und im Bereich der Kran-

kenkassen für die Betriebliche Gesundheitsförderung nach § 20a SGB V. Dabei wird 

teilweise über eine durch die Gemeinsame Empfehlung erzielte Verbesserung im Verfah-

ren der Zusammenarbeit berichtet. Jedoch ist zu erkennen, dass einige der befragten 

Träger, Verbände und Organisationen die Gemeinsame Empfehlung insgesamt als zu 

abstrakt für die tägliche Arbeit und somit ihre konkreten Auswirkungen als begrenzt an-

sehen. 

 

 

7.1 Hat es Probleme bei der Umsetzung/Anwendung der Gemeinsamen Empfehlung 

gegeben? 

 

Soweit über die Erfahrungen mit dieser Gemeinsamen Empfehlung berichtet wird, tei-

len der vdek, der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, 

die DRV und die Bundesagentur für Arbeit mit, dass es keine Probleme bei der 

Umsetzung gegeben habe. 

 

Der IKK e.V. merkt hingegen an, dass teilweise Probleme in der Umsetzung aufgetre-

ten seien. Diese lägen vor allem darin begründet, dass die Zuständigkeiten der Reha-

bilitationsträger für Präventionsleistungen bzw. deren Umfang nicht eindeutig geklärt 

seien. Dies erschwere in der Praxis die Zusammenarbeit. Speziell für den Bereich der 

gesetzlichen Krankenversicherung wird zudem das Problem geschildert, dass die An-

erkennung von Anbietern von Präventionsleistungen bei den einzelnen Krankenkas-

sen – teils aus wettbewerblichen Gründen – unterschiedlich gehandhabt werde. Dies 

führe zu Unzufriedenheit bei den Leistungsanbietern. Als Lösung wird vorgeschlagen, 
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eine Klärung der Zuständigkeiten durch entsprechende Konkretisierung der Gemein-

samen Empfehlung vorzunehmen. 

 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestel-

len berichtet, dass es überwiegend keine Probleme bei der Umsetzung der Gemein-

samen Empfehlung gegeben habe. Es wäre jedoch wünschenswert, wenn die Ge-

meinsamen Servicestellen in den Betrieben bekannter wären. 

 

Die Bundesländer als Träger der Kriegsopferversorgung und -fürsorge berichten 

übereinstimmend, dass es keine Probleme bei der Umsetzung der Gemeinsamen 

Empfehlung gegeben habe. Die insoweit zuständigen Landesämter in Bayern, Berlin 

und Mecklenburg-Vorpommern weisen darauf hin, dass die Gemeinsame Empfeh-

lung aufgrund der gesetzlichen Aufgabenzuweisungen für die Kriegsopferversorgung 

und -fürsorge keine Relevanz habe. 

 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe berichtet, dass die Umsetzung der 

Gemeinsamen Empfehlung aus ihrer Sicht in der Praxis Probleme bereite. Sie sei zu 

abstrakt formuliert und habe keinen handlungsleitenden Charakter. 

 

 

7.2 Hat die Gemeinsame Empfehlung zur Verbesserung im Verfahren der Zusam-

menarbeit geführt? 

 

Der vdek berichtet, dass es keine Verbesserungen im Verfahren der Zusammenarbeit 

durch die Gemeinsame Empfehlung gegeben habe. 

 

Der IKK e.V. berichtet von Verbesserungen im Verfahren der Zusammenarbeit. Dabei 

sei der persönliche Austausch und die Abstimmung der gemeinsamen Vorgehenswei-

se auf regionaler Ebene ausschlaggebend gewesen. Unter anderem sei es im Be-

richtszeitraum zu Kooperationen mit den Berufsgenossenschaften gekommen, z.B. in 

NRW eine Kooperation im Setting-Ansatz (Der Bewegungskindergarten). Kooperatio-

nen habe es auch mit staatlichen (MAGS NRW, Projekt INTAKT) und wissenschaftli-

chen Institutionen (IGES Institut, Berlin, Evaluation von Bonusprogrammen in der 

Prävention) gegeben. 
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Der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung teilt mit, dass 

teilweise eine Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit eingetreten sei. 

Auch die Deutsche Rentenversicherung berichtet von einer teilweisen Verbesse-

rung im Verfahren der Zusammenarbeit. Als Beispiel wird insbesondere die vertiefte 

Kooperation mit den Arbeitgebern genannt, vor allem im Bereich des Betrieblichen 

Eingliederungsmanagements nach § 84 Abs. 2 SGB IX, für das im Bereich der Ren-

tenversicherungsträger in Modellprojekten Erfahrungen gesammelt würden. 

 

Die Bundesagentur für Arbeit berichtet, dass die Gemeinsame Empfehlung zu Ver-

besserungen im Verfahren der Zusammenarbeit geführt habe. 

 

Die Bundesländer als Träger der Kriegsopferversorgung und -fürsorge berich-

ten, soweit sie auf diese Frage eingehen, übereinstimmend, dass die Gemeinsame 

Empfehlung nicht zu Verbesserungen im Verfahren der Zusammenarbeit geführt ha-

be. Die insoweit zuständigen Landesämter in Bayern, Berlin und Mecklenburg-

Vorpommern weisen darauf hin, dass die Gemeinsame Empfehlung aufgrund der ge-

setzlichen Aufgabenzuweisungen für die Kriegsopferversorgung und -fürsorge keine 

Relevanz habe. 

 

Laut Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestel-

len hat die Gemeinsame Empfehlung zur Verbesserung im Verfahren der Zusam-

menarbeit geführt. Insbesondere konnten wie in den §§ 7 und 8 der Gemeinsamen 

Empfehlung vorgesehen, durch die Integrationsämter Veranstaltungen zum Thema 

„BEM“ mit Beteiligung der Gemeinsamen Servicestellen durchgeführt werden. Zudem 

seien eine verbesserte Vernetzung und kürzere Kommunikationswege festzustellen. 

 

Aus Sicht der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe hat die Gemeinsame Emp-

fehlung nicht zu einer Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit geführt. 

 

 

Sonstige Anmerkungen 

 

Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass § 7 Abs. 4 der Gemein-

samen Empfehlung redaktionell anzupassen sei. § 84 Abs. 4 SGB IX ist nunmehr § 

84 Abs. 3 SGB IX. 
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8 Erfahrungen der Rehabilitationsträger mit der Gemeinsamen Empfehlung  

„Qualitätssicherung“ nach § 20 Abs. 1 SGB IX 

 

Die Gemeinsame Empfehlung „Qualitätssicherung“ nach § 20 Abs. 1 SGB IX ist am  

1. Juli 2003 in Kraft getreten. 

 

Insbesondere die Verbände der Krankenkassen auf Bundesebene sowie die Deutsche 

Rentenversicherung nehmen deutliche Verbesserungen in der trägerübergreifenden Zu-

sammenarbeit durch die Gemeinsame Empfehlung „Qualitätssicherung“ wahr. Es findet 

ein reger trägerübergreifender Austausch bezüglich der Qualitätssicherung in der medizi-

nischen Rehabilitation statt und es werden gemeinsam Verfahren entwickelt. Eine Har-

monisierung der Instrumente zur Qualitätssicherung ist die Folge. 

 

 

8.1 Hat es Probleme bei der Umsetzung/Anwendung der Gemeinsamen Empfehlung 

gegeben? 

 

In der gemeinsamen Stellungnahme führen die Spitzenverbände der Krankenkas-

sen auf Bundesebene aus, dass es keinerlei Probleme bei Umsetzung und Anwen-

dung der Gemeinsamen Empfehlung „Qualitätssicherung“ gegeben habe. 

 

Gleiches trifft für den Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversiche-

rung, die Deutsche Rentenversicherung, sowie die Bundesagentur für Arbeit zu. 

 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestel-

len sieht ebenfalls keine Probleme bei der Umsetzung/Anwendung der Gemeinsa-

men Empfehlung. 

 

Die Bundesländer als Träger der Kriegsopferversorgung und -fürsorge bestäti-

gen gleichfalls eine Umsetzung der Gemeinsamen Empfehlung „Qualitätssicherung“ 

ohne Auftreten von Schwierigkeiten. 

 

Der Deutsche Schwerhörigenbund sieht Probleme in der Umsetzung der Gemein-

samen Empfehlung „Qualitätssicherung“. Er berichtet, dass § 8 der Gemeinsamen 

Empfehlung in Bezug auf Kommunikation noch unzureichend umgesetzt sei. Um die-

ses Problem vermeiden zu können, sollte seiner Auffassung nach den Rehabilitati-
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onsträgern bewusst gemacht werden, dass sie dazu verpflichtet sind, die kommunika-

tive Teilhabe der betroffenen Menschen zu ermöglichen. Aus Kostengründen würde 

dies immer noch marginalisiert. 

 

Auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe spricht Probleme an. Nach ihrem 

Kenntnisstand sei die Gemeinsame Empfehlung „Qualitätssicherung“ in den Einrich-

tungen noch nicht umgesetzt.  

 

 

8.2 Hat die Gemeinsame Empfehlung zur Verbesserung im Verfahren der 

Zusammenarbeit geführt? 

 

Laut den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf Bundesebene hat die Gemein-

same Empfehlung „Qualitätssicherung“ zu einer Verbesserung im Verfahren der Zu-

sammenarbeit geführt. Sie bilde eine zentrale Grundlage für die Abstimmung und 

Umsetzung von Qualitätssicherungsmaßnahmen zwischen den Rehabilitationsträgern 

und trage zur Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit bei. Es würden trä-

gerübergreifende Gespräche geführt, die einerseits einer gegenseitigen Information 

über den Stand der Qualitätssicherungsaktivitäten dienten, andererseits es ermög-

lichten, für geplante Neu- und Weiterentwicklungen der Verfahren im Vorfeld Harmo-

nisierungsmöglichkeiten zu prüfen. Die Spitzenverbände der Krankenkassen und die 

Deutsche Rentenversicherung hätten bereits mit dem Ziel einer Harmonisierung der 

QS-Verfahren Entwicklungsprojekte gemeinschaftlich durchgeführt. Beispielsweise 

würden Qualitätssicherungsverfahren für die ambulante Rehabilitation von 

muskuloskeletalen, kardiologischen Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen 

entwickelt sowie Kriterien der Strukturqualität für die medizinische Rehabilitation von 

Kindern und Jugendlichen. Derzeit werde ein gemeinsames Projekt zur „Sicherung 

der Ergebnisqualität in der stationären medizinischen Rehabilitation von Kindern und 

Jugendlichen“ durchgeführt.  

 

Auch der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung berichtet 

von Verbesserungen im Verfahren der Zusammenarbeit. Als positive Beispiele wer-

den regelmäßige Besprechungen zwischen der Bundesagentur für Arbeit und den 

Trägern der Kranken-, Renten- und Unfallversicherung sowie gemeinsame Qualitäts-

sicherungsprojekte der Träger der Renten- und Krankenversicherung – beispielswei-

se im Bereich der ambulanten Rehabilitation – aufgeführt.  
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Die Deutsche Rentenversicherung nimmt ebenfalls Verbesserungen im Verfahren 

der Zusammenarbeit wahr und nennt hierzu einige Beispiele: 

Die Umsetzung des § 20 Abs. 2 im SGB IX habe auf Grundlage der Gemeinsamen 

Empfehlung „Qualitätssicherung“ erfolgreich stattgefunden. Trägerübergreifend wür-

den gemeinsame Grundsätze für ein internes Qualitätsmanagement von stationären 

medizinischen Reha-Einrichtungen abgestimmt und die Anforderungen an 

Zertifizierer einvernehmlich geregelt. Der organisatorische Ablauf sowohl für die An-

erkennung von bereits bestehenden Qualitätsmanagementverfahren als auch für die 

Zeitabläufe und die Datenhaltung werde trägerübergreifend auf der Ebene der Bun-

desarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation durchgeführt. 

Das gemeinsam mit der gesetzlichen Krankenversicherung entwickelte Projekt zur 

Sicherung der Ergebnisqualität in der stationären medizinischen Rehabilitation von 

Kindern und Jugendlichen sei erfolgreich durchgeführt worden und befinde sich der-

zeit in der praktischen Erprobung durch die Beteiligten der Reha-Einrichtungen. 

Nach der gemeinsam mit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung durchge-

führten Befragung von Teilnehmern an beruflichen Bildungsmaßnahmen mit dem 

Berliner Fragebogen habe sich eine trägerübergreifende Fachgruppe konstituiert, die 

die Abstimmung der Datengrundlage und des Datenaustausches für zukünftige ge-

meinsame Ergebnisbewertungen vornehme. 

Die Umsetzung des „neuen Reha-Modells“ für die Leistungen zur Teilhabe am Ar-

beitsleben erfordere die Modifikationen der Qualitätssicherung für diesen Bereich. 

Hierüber werde sowohl in einer trägerübergreifenden Arbeitsgruppe auf Ebene der 

Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation als auch in einer Arbeitsgruppe der Be-

rufsförderungswerke diskutiert. 

 

Die Bundesagentur für Arbeit kann ebenfalls eine Verbesserung im Verfahren der 

Zusammenarbeit durch die Gemeinsame Empfehlung „Qualitätssicherung“ feststel-

len. 

 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestel-

len sieht eine Teil-Verbesserung in der Zusammenarbeit durch die Gemeinsame 

Empfehlung „Qualitätssicherung“. 

 

Die Bundesländer als Träger der Kriegsopferversorgung und -fürsorge können 

von keiner Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit durch die Gemeinsame 
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Empfehlung „Qualitätssicherung“ berichten. Teilweise wird dies dadurch begründet, 

dass die Gemeinsame Empfehlung für den Bereich der Kriegsopferversorgung/ -

fürsorge keine Relevanz habe. 

 

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin erwähnt, dass für den Arbeitsbe-

reich der Kriegsopferfürsorge vom gesetzlichen Auftrag her schon kennzeichnend sei, 

dass alle Leistungen „aus einer Hand“ erbracht werden, um den Betroffenen entspre-

chend der besonderen Umstände des Einzelfalles zu betreuen. Hinsichtlich der Struk-

turqualität würde auf die räumliche, sächliche und die personelle Ausstattung sowie 

die Qualifikation, Aus-, Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter großer Wert gelegt. 

Diese Kriterien würden im Rahmen der jährlichen Sachstands- und Prognoseanalyse 

des Gesamtbereichs, hier insbesondere im Bereich der Nebengesetze, einer kriti-

schen Prüfung unterzogen. 

Das Zentrum Bayern Familie und Soziales nennt als ein positives Beispiel für die Re-

levanz der Gemeinsame Empfehlung „Qualitätssicherung“, dass aufgrund dieser 

Gemeinsamen Empfehlung Rehabilitanden, die eine Rehabilitationsleistung in An-

spruch nehmen, einen Fragebogen erhalten, auf dem sie zur Qualität der Reha-

Einrichtung sowie medizinischen Betreuung rückmelden. Beanstande der Versor-

gungsberechtigte etwas, werde die jeweilige Rehabilitationseinrichtung um eine Stel-

lungnahme gebeten. 

 

Der Deutsche Schwerhörigenbund sieht teilweise eine Verbesserung im Verfahren 

der Zusammenarbeit. Er schildert eine Bewusstseinsbildung für Qualitätssicherung 

sowie die Ausbildung von Verständnis dafür, dass die Rehabilitationsträger sich pati-

entenorientiert verhalten müssen. Der Deutsche Schwerhörigenbund regt zusätzlich 

die Entwicklung eines Monitoring-Verfahrens durch die Rehabilitationsträger an, bei 

dem Interessensverbände angehört werden, um Vorschläge zu gegenwärtigen Prob-

lemlagen zu entwickeln. Bislang würde es an einem solchen Informationsaustausch 

fehlen. 

 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe sieht keine Verbesserung im Verfah-

ren der Zusammenarbeit. Sie hält es für wichtig, die Qualitätssicherung nach SGB IX 

eng mit dem Qualitätssicherungsverfahren nach § 137a SGB V zu verknüpfen. 
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Sonstige Anmerkungen 

 

Kritisch merkt die Deutsche Rentenversicherung an, dass die zeitliche Verzögerung 

in der Abstimmung zwischen den Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung und 

den Leistungserbringern hinsichtlich der Umsetzung des §135 SGB V den Austausch 

zu konkreten Ergebnissen der Qualitätssicherung zwischen den Rehabilitationsträ-

gern behindere, da aktuelle Ergebnisse aus dem Federführungsbereich der gesetzli-

chen Krankenversicherung nicht vorliegen würden. 

 

Des Weiteren merkt der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversiche-

rung an, dass die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften sich an dem QS-

Verfahren der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung beteiligen. Die Verträge 

der landwirtschaftlichen Alterskassen mit Rehabilitationseinrichtungen würden die 

Teilnahme am QS-Verfahren der gesetzlichen Krankenversicherung oder der Deut-

schen Rentenversicherung verpflichtend vorschreiben. 
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9 Erfahrungen der Rehabilitationsträger mit der Gemeinsamen Empfehlung  

„Integrationsfachdienste“ nach § 113 Abs. 2 SGB IX 

 

Die Gemeinsame Empfehlung „Integrationsfachdienste“ (IFD) soll die Zusammenarbeit 

der IFD mit den Rehabilitationsträgern sowie die Finanzierung der Kosten, die den Inte-

grationsfachdiensten (IFD) bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben entstehen, regeln. Die 

Gemeinsame Empfehlung trat zum 1. April 2005 in Kraft. Sie gilt in der Fassung vom  

1. Oktober 2009. 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Gemeinsame Empfehlung „Integrations-

fachdienste“ bei den Rehabilitationsträgern, die für Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-

leben zuständig sind, Bedeutung in der Praxis erlangt und zum großen Teil weiterhin zur 

Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit geführt habe. Die Träger der medizini-

schen Rehabilitation, insbesondere die gesetzlichen Krankenkassen haben nur teilweise 

zu der Gemeinsamen Empfehlung „Integrationsfachdienste“ Stellung genommen. Dieje-

nigen, die Stellung bezogen haben, haben mitgeteilt, dass es keine Probleme bei der 

Umsetzung/Anwendung der Gemeinsamen Empfehlung gegeben und dass diese zu ei-

ner Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit beigetragen habe. 

 

 

9.1 Hat es Probleme bei der Umsetzung/Anwendung der Gemeinsamen Empfehlung 

gegeben? 

 

Der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung teilt mit, dass es 

keine Probleme bei der Umsetzung der Gemeinsamen Empfehlung gegeben habe.  

 

Auch von der Deutschen Rentenversicherung wird angegeben, dass es keine 

Probleme bei der Umsetzung der Gemeinsamen Empfehlung gebe.  

 

Die Bundesagentur für Arbeit bestätigt, wie in den Vorjahren, dass es keine Prob-

leme bei der Umsetzung der Gemeinsamen Empfehlung gegeben habe. Allerdings 

wird es in der täglichen Arbeit als hilfreich erachtet, anlassbezogen schneller mit 

elektronischer Unterstützung die jeweils relevanten Passagen der Empfehlung nach-

lesen zu können. 
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Die Bundesländer als Träger der Kriegsopferversorgung und -fürsorge geben 

keine einheitliche Einschätzung ab, soweit sie überhaupt Stellung genommen haben. 

So teilt z. B. der Senat von Berlin mit, dass die IFD im Bereich der Kriegsopferfürsor-

ge als Rehabilitationsträger regelmäßig genutzt werde, um Versorgungsberechtigte 

wieder beruflich einzugliedern. Probleme bei der Umsetzung der Gemeinsamen Emp-

fehlung habe es nicht gegeben. Gleiches teilt in etwa das Ministerium für Soziales 

und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern mit und berichtet weiterhin, dass auf 

Grundlage der Gemeinsamen Empfehlung Vereinbarungen zur Nutzung der IFD ge-

troffen werden konnten.  

 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestel-

len teilt für die Integrationsämter mit, dass es keine Probleme bei der Umsetzung/ 

Anwendung der Gemeinsamen Empfehlung gegeben habe. 

 

 

9.2 Hat die Gemeinsame Empfehlung zur Verbesserung im Verfahren der 

Zusammenarbeit geführt? 

 

Hier bejaht die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfür-

sorgestellen die Frage und führt weiter aus, dass die Träger der beruflichen Rehabi-

litation die Gemeinsame Empfehlung als „Beauftragungsgrundlage“ nutzen würde. 

Die Regelungsinhalte seien verbindlich und müssten nicht regional verhandelt, son-

dern würden als allgemein gültig akzeptiert werden. Bei der Gemeinsamen Empfeh-

lung handele es sich um eine Gemeinsame Empfehlung mit sehr konkreten Regelun-

gen. Die zum 01.10.2009 in Kraft getretene überarbeitete Fassung der Gemeinsamen 

Empfehlung „IFD“ werde begrüßt. 

 

Die Deutsche Rentenversicherung teilt zu der Fragestellung ebenfalls mit, dass die 

Gemeinsame Empfehlung nach ihrem Inkrafttreten die Grundlage für die Zusammen-

arbeit mit den Integrationsfachdiensten bilde. Die Träger benutzen die eindeutigen 

Vorgaben der Gemeinsamen Empfehlung zu der Höhe der Vergütung, so dass keine 

weiteren Preisverhandlungen erforderlich seien. 

 

Die Bundesagentur für Arbeit bejaht die Frage nach einer Verbesserung der Zu-

sammenarbeit als Folge der Gemeinsamen Empfehlung. 
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Der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung teilt mit, dass 

die Gemeinsame Empfehlung „Integrationsfachdienste“ zum Teil zur Verbesserung 

im Verfahren der Zusammenarbeit geführt habe. Die landwirtschaftlichen Alters- und 

Krankenkassen seien von dieser Gemeinsamen Empfehlung nicht betroffen. Die 

landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften beteiligten Integrationsfachdienste bei 

Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben im Bedarfsfalle. 

 

Die Bundesländer als Träger der Kriegsopferversorgung und -fürsorge bejahen 

die Frage größtenteils. 

 

 

 

Sonstige Anmerkungen 

 

Eine Zusammenarbeit mit dem Integrationsfachdienst ist im Bereich der gesetzlichen 

Krankenversicherung aus Sicht des IKK e.V. eher selten. Häufig würden Kontakte zu 

den Sozial- und Rehabilitationsberatern der Rentenversicherungsträger oder zu Be-

rufsförderungswerken aufgenommen, um Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

einzuleiten. 

 

Die Bundesagentur für Arbeit teilt zusätzlich mit, dass sie die Aktualisierung der 

Gemeinsamen Empfehlung mittlerweile mit ihren Dienststellen über eine Handlungs-

empfehlung/Geschäftsanweisung kommuniziert habe. 

 

Der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung ergänzt, dass 

aufgrund der landwirtschaftlichen Besonderheiten der IFD nur in Einzelfällen beteiligt 

werde. 
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10 Erfahrungen der Rehabilitationsträger mit der Gemeinsamen Empfehlung 

„Förderung der Selbsthilfe“ nach § 13 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX 

 

Die Gemeinsame Empfehlung zur Förderung der Selbsthilfe nach § 13 Abs. 2 Nr. 6 

SGB IX ist am 1. Juli 2004 in Kraft getreten. 

 

Vertragspartner sind die Träger der gesetzlichen Kranken-, Unfall- und Rentenversiche-

rung. Alle übrigen Rehabilitationsträger sowie die Bundesarbeitsgemeinschaft der Inte-

grationsämter und Hauptfürsorgestellen haben sich unter Hinweis darauf, dass sie nicht 

Vereinbarungspartner sind, zu Erfahrungen mit der Gemeinsamen Empfehlung „Selbst-

hilfeförderung“ nicht geäußert. Rückmeldungen gab es allerdings aus dem Bereich der 

Behindertenverbände, die erstmals zu ihren Erfahrungen mit der Empfehlung befragt 

wurden. 

 

 

10.1 Hat es Probleme bei der Umsetzung/Anwendung der Gemeinsamen Empfehlung 

gegeben? 

 

Von der Deutschen Rentenversicherung und dem Spitzenverband der landwirt-

schaftlichen Sozialversicherung wird mitgeteilt, dass es bei der Umsetzung der 

Gemeinsamen Empfehlung keine Probleme gegeben habe. Gleiches gilt für den 

vdek. Der IKK e.V. berichtet, dass die Förderung der Selbsthilfe nach deren Aussage 

häufig ausschließlich anhand des Leitfadens „Selbsthilfeförderung“ durchgeführt wer-

de, sodass die Gemeinsame Empfehlung nur eine untergeordnete Rolle spiele. 

 

Aus dem Krankenversicherungsbereich wird weiter berichtet, dass es bei einigen 

Krankenkassen bislang zu keiner Zusammenarbeit mit der Rentenversicherung und 

Unfallversicherung gekommen sei. Aber auch zwischen den Krankenkassen scheint 

es Probleme in der Zusammenarbeit zu geben. Der IKK e.V. sieht ein Problem in der 

geringen Antragstellung. Dies habe dazu geführt, dass die zur Verfügung stehenden 

Mittel bei einigen Kassen nicht komplett ausgeschöpft werden konnten. 

Der IKK e.V. schlägt zur Lösung der genannten Probleme vor, die Zusammenarbeit 

der Kassen auf der regionalen Ebene zu verstärken. Außerdem sollten durch entspre-

chende Öffentlichkeitsarbeit und eine Verbesserung des Informationsflusses an die 

einzelnen Gruppen die Antragszahlen erhöht werden. 
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Der Deutsche Schwerhörigenbund sieht Probleme in der Reduzierung der Pau-

schalförderung sowie in der Minimierung und Streichung der kassenindividuellen För-

derung. Zur Vermeidung dieser Probleme fordert er größere Transparenz bei der Pro-

jektförderung. Ergänzend führt er aus, dass Projektförderung mehr Personal und Auf-

wand erfordere, mit einer Pauschalförderung mehr die ehrenamtliche Selbsthilfe ge-

fördert werde. Der Deutsche Schwerhörigenbund bemängelt zudem die auch von 

Kassenseite benannte Problemstellung, dass Finanzmittel nicht eingefordert werden. 

Er schlägt hierzu vor, die Umwidmung von Mitteln der kommunalen Förderung und 

Landesförderung auf die Bundesebene zu ermöglichen und damit entsprechende 

Übertragungsmöglichkeiten zu eröffnen. 

 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe stellt fest, dass die Empfehlung in der 

Praxis nicht beachtet werde und darüber hinaus durch die Einfügung des § 20c in das 

SGB V veraltet sei. 

 

 

10.2 Hat die Gemeinsame Empfehlung zur Verbesserung im Verfahren der 

Zusammenarbeit geführt? 

 

Die Deutsche Rentenversicherung berichtet, dass mehrheitlich bereits vor der Ge-

meinsamen Empfehlung eine Zusammenarbeit bestanden habe und Zuwendungen an 

die Selbsthilfegruppen getätigt worden seien. Vereinzelt sei jedoch eine verstärkte re-

gionale Kooperation als Ergebnis der Gemeinsamen Empfehlung festzustellen. 

 

Der vdek verneint eine Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit. 

 

Anders sehen dies der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversiche-

rung und der IKK e.V. So stellt der Spitzenverband der LSV fest, dass als Ergebnis 

der Gemeinsamen Empfehlung die Selbsthilfeförderungen kassenartenübergreifend 

koordiniert werden. Der IKK e.V. berichtet über unterschiedliche Erfahrungen der ein-

zelnen Mitgliedskassen. So förderten in Nordrhein-Westfalen die Krankenkassenver-

bände die Selbsthilfegruppen und -organisationen sowie die Kontaktstellen einheitlich 

und gemeinsam regional und auf Landesebene. 

In Sachsen-Anhalt sei der seit Jahren gute Kontakt zu den Selbsthilfegruppen auf re-

gionaler Ebene auf Grund der gesetzlichen Veränderung noch intensiviert worden, da 

es mehr Rückfragen von Seiten der Selbsthilfe gegeben habe. 
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Die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe und der Deutsche 

Schwerhörigenbund verneinen eine Verbesserung im Verfahren der Zusammenar-

beit, was sich u.a. aus den geschilderten Problemen bei der Umsetzung begründe. 

 

 

 

Sonstige Anmerkungen 

 

Ergänzend führt der vdek aus, dass lediglich für die Krankenversicherung nach § 20c 

SGB V eine Förderverpflichtung mit konkretisierten Vorgaben bestehe. Für die übri-

gen Rehabilitationsträger stelle die Selbsthilfeförderung nach wie vor eine freiwillige 

Leistung dar, sodass eine Abstimmung mit diesen nicht erfolge. 

 

Allgemein führt der IKK e.V. noch aus, dass sich die kassenindividuelle Förderung 

wegen der in 2010 zu erwartenden Fusionen neu gestalten werde. Darüber hinaus 

werde erwartet, dass sich das Antragsvolumen erhöhen werde. Grund hierfür sei die 

intensive Öffentlichkeitsarbeit, die die Fördermöglichkeiten bekannter gemacht hätten. 

Es zeichne sich allerdings im Gegensatz hierzu die Tendenz ab, dass immer weniger 

Kassen eine kassenindividuelle Selbsthilfeförderung vor Ort durchführen, da dies mit 

einem großen zeitlichen Bearbeitungsaufwand verbunden sei. Dies habe zur Folge, 

dass den einzelnen Gruppen weniger Geld für Projekte zur Verfügung stehen würden. 
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11 Erfahrungen der Rehabilitationsträger mit der Gemeinsamen Empfehlung 

„Sozialdienste“ nach § 13 Abs. 2 Nr. 10 SGB IX 

 

Am 1. März 2006 ist die Gemeinsame Empfehlung nach §13 Abs. 2 Nr. 10 SGB IX über 

die Zusammenarbeit mit Sozialdiensten und vergleichbaren Stellen (Gemeinsame Emp-

fehlung „Sozialdienste“ vom 08. November 2005) in Kraft getreten. 

 

Die Erfahrungsberichte der Leistungsträger zur Gemeinsamen Empfehlung „Sozialdiens-

te“ zeigen, dass diese Gemeinsame Empfehlung in der Praxis an Bedeutung gewinnt und 

teilweise zu einer verbesserten Zusammenarbeit mit den Sozialdiensten geführt hat. 

 

11.1 Hat es Probleme bei der Umsetzung/Anwendung der Gemeinsamen Empfehlung 

gegeben? 

 

Der AOK-Bundesverband teilt mit, dass bei der überwiegenden Zahl der AOKs keine 

Probleme mit der Umsetzung der Gemeinsamen Empfehlung „Sozialdienste“ beste-

hen. 

 

Der BKK Bundesverband sieht gelegentlich Probleme bei der Umset-

zung/Anwendung der Gemeinsamen Empfehlung. Von einzelnen Betriebskranken-

kassen wird berichtet, dass diese Gemeinsame Empfehlung von Sozialdiensten ver-

schiedener Krankenhäuser nicht richtig akzeptiert und umgesetzt werde. So seien ei-

gene Vordrucke verwendet und den Versicherten eine problemlose Leistungsbewilli-

gung in Aussicht gestellt worden. Hierbei sei in Einzelfällen die Zuständigkeit der je-

weiligen Rehabilitationsträger nicht berücksichtigt worden. 

 

Für den vdek, den IKK e.V. und die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-

Bahn-See, Abteilung Krankenversicherung, bestehen keine Umsetzungs- oder 

Anwendungsprobleme im Zusammenhang mit der Gemeinsamen Empfehlung. 

 

Auch der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung teilt mit, 

dass er keine Probleme bei der Umsetzung/Anwendung der Gemeinsamen Empfeh-

lung sehe. 

 

Für die Deutsche Rentenversicherung hat es ebenfalls keine Probleme bei der Um-

setzung/Anwendung der Gemeinsamen Empfehlung gegeben. 
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Die Bundesagentur für Arbeit sieht keine Probleme bei der Umsetzung/Anwendung 

der Gemeinsamen Empfehlung. 

 

Das Gleiche gilt für die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und 

Hauptfürsorgestellen. 

 

Ebenso wird von Seiten der Bundesländer Bayern, Berlin, Brandenburg und Saar-

land als Träger der Kriegsopferversorgung und -fürsorge mitgeteilt, dass es keine 

Probleme bei der Umsetzung/Anwendung der Gemeinsamen Empfehlung gegeben 

habe. 

 

Vom Deutschen Schwerhörigenbund wird mitgeteilt, dass die Zusammenarbeit der 

Rehabilitationsträger und Sozialdienste nach wie vor unverbindlich sei. Dabei würden 

verbindliche Aussagen zur Finanzierung der Sozialdienste vermisst. Um Qualität und 

Quantität der Arbeit der Sozialdienste langfristig sicher zu stellen, müssten verbindli-

che Empfehlungen zur Finanzierung sowie Regelungen zur Arbeitsweise über die ge-

setzlichen Mindeststandards hinaus getroffen werden. 

 

Der Sozialverband Deutschland e.V., Landesverband Thüringen, teilt mit, dass es 

Probleme bei der Umsetzung/Anwendung der Gemeinsamen Empfehlung „Sozial-

dienste“ z. B. nach Arbeitsunfällen gegeben habe. 

 

 

11.2 Hat die Gemeinsame Empfehlung zur Verbesserung im Verfahren der 

Zusammenarbeit geführt? 

 

Ob die Gemeinsame Empfehlung zur Verbesserung im Verfahren der Zusammenar-

beit geführt hat, wird von den Spitzenverbänden der Krankenkassen unterschied-

lich bewertet. 

 

Der AOK-Bundesverband teilt mit, dass es nur bei einer Minderheit der AOKs zu 

Verbesserungen im Verfahren gekommen sei. Als positive Beispiele für die Verbesse-

rung im Verfahren werden ein intensiver Kontakt mit dem Sozialdienst der Kranken-

häuser – insbesondere was die weitere Planung der Rehabilitationskette betrifft - so-
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wie im Bereich des Fallmanagement eine enge Zusammenarbeit mit den Sozialdiens-

ten der Krankenhäuser und der Rehabilitationseinrichtungen genannt. 

 

Für den vdek hat die Gemeinsame Empfehlung nur zum Teil zur Verbesserung im 

Verfahren der Zusammenarbeit geführt. Die Zusammenarbeit erfolge im Einzelfall je 

nach Bedarf. Auch der IKK e.V. sieht nur zum Teil eine Verbesserung.  

 

Nach Einschätzung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, 

Abteilung Krankenversicherung, ist es durch die Gemeinsame Empfehlung nicht 

zur Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit gekommen. 

 

Für den Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung hat die Ge-

meinsame Empfehlung zum Teil zu einer Verbesserung der Zusammenarbeit geführt. 

Regional fänden unter Einbeziehung der Sozialdienste regelmäßige Einrichtungs-

sprechtage statt. Auf Wunsch der Versicherten würden die Sozialdienste bei der Er-

stellung von Teilhabeplänen eingebunden. 

 

Die Gemeinsame Empfehlung hat nach Einschätzung der Deutschen Rentenversi-

cherung nicht zur Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit geführt. Nach 

Ansicht der Träger steigt die Bedeutung der Sozialdienste. Zwischen den Rentenver-

sicherungsträgern und den Sozialdiensten finde ein reger Informationsaustausch statt. 

Eine Zunahme einer trägerübergreifenden Zusammenarbeit habe jedoch nicht beo-

bachtet werden können. 

 

Nach Auskunft der Bundesagentur für Arbeit hat die Gemeinsame Empfehlung zur 

Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit geführt. 

 

Von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorge-

stellen wird mitgeteilt, dass die Gemeinsame Empfehlung nicht zur Verbesserung der 

Zusammenarbeit geführt habe. 

 

Für die Träger der Kriegsopferversorgung und -fürsorge in Bayern, Brandenburg 

und im Saarland ist keine Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit feststell-

bar. 
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Der Deutsche Schwerhörigenbund sieht zum Teil eine Verbesserung der Zusam-

menarbeit. Eine gute Zusammenarbeit der Sozialdienste sei mit medizinischen Leis-

tungserbringern und Gesundheitshandwerkern gegeben. So gebe es z. B. bei der 

Hilfsmittelversorgung eine Kooperation für passgenaue Angebote in der Beratung und 

Nachsorge. Problematisch werde weiterhin die Finanzierung von Hörhilfen über den 

Festbetrag hinaus gesehen. Aus Sicht des Deutschen Schwerhörigenbund beziehen 

die Kooperationspartner - Sozialdienste und Rehabilitationsträger - dazu unterschied-

lich Position. 

Darüber hinaus vermisst der Deutsche Schwerhörigenbund eine Barrierefreiheit für 

hörbehinderte Menschen bei den Rehabilitationsträgern. Nur auf Antrag im Einzelfall 

und unter Kostenvorbehalt werde dies angeboten. Schulungen für den besseren Um-

gang mit hörbehinderten Menschen würden bisher von den Rehabilitationsträgern bei 

den Sozialdiensten der Behindertenhilfe nicht angefordert. 

 

Aus Sicht des Sozialverbandes Deutschland e.V., Landesverband Thüringen, ist es 

zu keiner Verbesserung im Verfahren der Zusammenarbeit durch die Gemeinsame 

Empfehlung „Sozialdienste“ gekommen. 
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12 Ausblick 

 

Die im Rahmen der Rückmeldungen aus dem Trägerbereich und von Behindertenverbänden 

benannten Probleme wurden auf Ebene der BAR in der Sitzung des Ausschusses „Gemein-

samen Empfehlungen“ am 18.03.2010 diskutiert und erörtert. Dabei wurde festgestellt, dass 

über die bereits beschlossenen Neu- und Überarbeitungen hinaus kein weiterer Überarbei-

tungsbedarf für die Gemeinsamen Empfehlungen ergibt, da es sich bei den gemeldeten 

Problemen hiernach überwiegend um Einzelfälle handelt. 

 

Probleme, die sich in der operativen Umsetzung einiger Gemeinsamer Empfehlungen (z. B. 

GE „Einheitlichkeit/Nahtlosigkeit“, GE „Zuständigkeitsklärung“) ergeben, sollen im Rahmen 

des BAR-Projektes „Optimierung von Effektivität und Effizienz in der Rehabilitation“ aufge-

griffen werden. 

 

Bestehende Probleme bei der Umsetzung der Gemeinsamen Empfehlungen und in der Zu-

sammenarbeit zwischen den Rehabilitationsträgern werden außerdem - soweit möglich - 

bilateral erörtert und einer Lösung zugeführt. 

 

Auf Ebene der BAR wurde inzwischen auch damit begonnen, die Gemeinsame Empfehlung 

„Unterstützte Beschäftigung“ sowie die Gemeinsame Empfehlung „Einrichtungen der berufli-

chen Rehabilitation nach § 35 SGB IX“ zu erarbeiten.  

 

Darüber hinaus werden derzeit bereits die Gemeinsamen Empfehlung „Förderung der 

Selbsthilfe“ sowie die Gemeinsame Empfehlung zur Zuständigkeitsklärung überarbeitet und 

aktualisiert. 

 

Die Rehabilitationsträger haben sich das Ziel gesetzt, den Bekanntheitsgrad der Gemeinsa-

men Empfehlungen insgesamt weiter zu erhöhen und dafür entsprechende Anstrengungen 

zu unternehmen. 

 

 

 


